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des Beschlusses über die Erhöhung des Grundkapitals tritt die Ermächtigung
der Satzung zur Ausgabe neuer Aktien.
(2) 1Die Ermächtigung kann vorsehen, daß der Vorstand über den Ausschluß

des Bezugsrechts entscheidet. 2Wird eine Ermächtigung, die dies vorsieht,
durch Satzungsänderung erteilt, so gilt § 186 Abs. 4 sinngemäß.
(3) 1Die neuen Aktien sollen nicht ausgegeben werden, solange ausstehende

Einlagen auf das bisherige Grundkapital noch erlangt werden können. 2Für
Versicherungsgesellschaften kann die Satzung etwas anderes bestimmen. 3Ste-
hen Einlagen in verhältnismäßig unerheblichem Umfang aus, so hindert dies
die Ausgabe der neuen Aktien nicht. 4 In der ersten Anmeldung der Durch-
führung der Erhöhung des Grundkapitals ist anzugeben, welche Einlagen auf
das bisherige Grundkapital noch nicht geleistet sind und warum sie nicht
erlangt werden können.
(4) Absatz 3 Satz 1 und 4 gilt nicht, wenn die Aktien an Arbeitnehmer der

Gesellschaft ausgegeben werden.

§ 204 Bedingungen der Aktienausgabe. (1) 1Über den Inhalt der Aktien-
rechte und die Bedingungen der Aktienausgabe entscheidet der Vorstand,
soweit die Ermächtigung keine Bestimmungen enthält. 2Die Entscheidung des
Vorstands bedarf der Zustimmung des Aufsichtsrats; gleiches gilt für die Ent-
scheidung des Vorstands nach § 203 Abs. 2 über den Ausschluß des Bezugs-
rechts.
(2) Sind Vorzugsaktien ohne Stimmrecht vorhanden, so können Vorzugs-

aktien, die bei der Verteilung des Gewinns oder des Gesellschaftsvermögens
ihnen vorgehen oder gleichstehen, nur ausgegeben werden, wenn die Ermäch-
tigung es vorsieht.
(3) 1Weist ein Jahresabschluß, der mit einem uneingeschränkten Bestäti-

gungsvermerk versehen ist, einen Jahresüberschuß aus, so können Aktien an
Arbeitnehmer der Gesellschaft auch in der Weise ausgegeben werden, daß die
auf sie zu leistende Einlage aus dem Teil des Jahresüberschusses gedeckt wird,
den nach § 58 Abs. 2 Vorstand und Aufsichtsrat in andere Gewinnrücklagen
einstellen könnten. 2 Für die Ausgabe der neuen Aktien gelten die Vorschriften
über eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen, ausgenommen § 188 Abs. 2.
3Der Anmeldung der Durchführung der Erhöhung des Grundkapitals ist
außerdem der festgestellte Jahresabschluß mit Bestätigungsvermerk beizufügen.
4Die Anmeldenden haben ferner die Erklärung nach § 210 Abs. 1 Satz 2
abzugeben.

§ 205 Ausgabe gegen Sacheinlagen; Rückzahlung von Einlagen.
(1) Gegen Sacheinlagen dürfen Aktien nur ausgegeben werden, wenn die

Ermächtigung es vorsieht.
(2) 1Der Gegenstand der Sacheinlage, die Person, von der die Gesellschaft

den Gegenstand erwirbt, und der Nennbetrag, bei Stückaktien die Zahl der bei
der Sacheinlage zu gewährenden Aktien sind, wenn sie nicht in der Ermächti-
gung festgesetzt sind, vom Vorstand festzusetzen und in den Zeichnungsschein
aufzunehmen. 2Der Vorstand soll die Entscheidung nur mit Zustimmung des
Aufsichtsrats treffen.
(3) § 27 Abs. 3 und 4 gilt entsprechend.

6. Teil. Satzungsänderung. Kapitalbeschaffung u.a. §§ 204, 205 AktG 2
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(4) Die Absätze 2 und 3 gelten nicht für die Einlage von Geldforderungen,
die Arbeitnehmern der Gesellschaft aus einer ihnen von der Gesellschaft einge-
räumten Gewinnbeteiligung zustehen.
(5) 1Bei Ausgabe der Aktien gegen Sacheinlagen hat eine Prüfung durch

einen oder mehrere Prüfer stattzufinden; § 33 Abs. 3 bis 5, die §§ 34, 35 gelten
sinngemäß. 2 § 183a ist entsprechend anzuwenden. 3Anstelle des Datums des
Beschlusses über die Kapitalerhöhung hat der Vorstand seine Entscheidung über
die Ausgabe neuer Aktien gegen Sacheinlagen sowie die Angaben nach § 37a
Abs. 1 und 2 in den Gesellschaftsblättern bekannt zu machen.
(6) Soweit eine Prüfung der Sacheinlage nicht stattfindet, gilt für die Anmel-

dung der Durchführung der Kapitalerhöhung zur Eintragung in das Handels-
register (§ 203 Abs. 1 Satz 1, § 188) auch § 184 Abs. 1 Satz 3 und Abs. 2
entsprechend.
(7) 1Das Gericht kann die Eintragung ablehnen, wenn der Wert der Sach-

einlage nicht unwesentlich hinter dem geringsten Ausgabebetrag der dafür zu
gewährenden Aktien zurückbleibt. 2Wird von einer Prüfung der Sacheinlage
nach § 183a Abs. 1 abgesehen, gilt § 38 Abs. 3 entsprechend.

§ 206 Verträge über Sacheinlagen vor Eintragung der Gesellschaft.
1 Sind vor Eintragung der Gesellschaft Verträge geschlossen worden, nach

denen auf das genehmigte Kapital eine Sacheinlage zu leisten ist, so muß die
Satzung die Festsetzungen enthalten, die für eine Ausgabe gegen Sacheinlagen
vorgeschrieben sind. 2Dabei gelten sinngemäß § 27 Abs. 3 und 5, die §§ 32
bis 35, 37 Abs. 4 Nr. 2, 4 und 5, die §§ 37a, 38 Abs. 2 und 3 sowie § 49 über
die Gründung der Gesellschaft. 3An die Stelle der Gründer tritt der Vorstand
und an die Stelle der Anmeldung und Eintragung der Gesellschaft die Anmel-
dung und Eintragung der Durchführung der Erhöhung des Grundkapitals.

Vierter Unterabschnitt. Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln

§ 207 Voraussetzungen. (1) Die Hauptversammlung kann eine Erhöhung
des Grundkapitals durch Umwandlung der Kapitalrücklage und von Gewinn-
rücklagen in Grundkapital beschließen.
(2) 1 Für den Beschluß und für die Anmeldung des Beschlusses gelten § 182

Abs. 1, § 184 Abs. 1 sinngemäß. 2Gesellschaften mit Stückaktien können ihr
Grundkapital auch ohne Ausgabe neuer Aktien erhöhen; der Beschluß über die
Kapitalerhöhung muß die Art der Erhöhung angeben.
(3) Dem Beschluß ist eine Bilanz zugrunde zu legen.

§ 208 Umwandlungsfähigkeit von Kapital- und Gewinnrücklagen.
(1) 1Die Kapitalrücklage und die Gewinnrücklagen, die in Grundkapital

umgewandelt werden sollen, müssen in der letzten Jahresbilanz und, wenn dem
Beschluß eine andere Bilanz zugrunde gelegt wird, auch in dieser Bilanz unter
„Kapitalrücklage“ oder „Gewinnrücklagen“ oder im letzten Beschluß über die
Verwendung des Jahresüberschusses oder des Bilanzgewinns als Zuführung zu
diesen Rücklagen ausgewiesen sein. 2Vorbehaltlich des Absatzes 2 können
andere Gewinnrücklagen und deren Zuführungen in voller Höhe, die Kapital-
rücklage und die gesetzliche Rücklage sowie deren Zuführungen nur, soweit
sie zusammen den zehnten oder den in der Satzung bestimmten höheren Teil
des bisherigen Grundkapitals übersteigen, in Grundkapital umgewandelt wer-
den.

2 AktG §§ 206–208 1. Buch. Aktiengesellschaft
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(2) 1Die Kapitalrücklage und die Gewinnrücklagen sowie deren Zuführun-
gen können nicht umgewandelt werden, soweit in der zugrunde gelegten
Bilanz ein Verlust einschließlich eines Verlustvortrags ausgewiesen ist. 2Ge-
winnrücklagen und deren Zuführungen, die für einen bestimmten Zweck
bestimmt sind, dürfen nur umgewandelt werden, soweit dies mit ihrer Zweck-
bestimmung vereinbar ist.

§ 2091) Zugrunde gelegte Bilanz. (1) Dem Beschluß kann die letzte Jah-
resbilanz zugrunde gelegt werden, wenn die Jahresbilanz geprüft und die fest-
gestellte Jahresbilanz mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk des Ab-
schlußprüfers versehen ist und wenn ihr Stichtag höchstens acht Monate vor
der Anmeldung des Beschlusses zur Eintragung in das Handelsregister liegt.
(2) 1Wird dem Beschluß nicht die letzte Jahresbilanz zugrunde gelegt, so

muß die Bilanz §§ 150, 152 dieses Gesetzes, §§ 242 bis 256a, 264 bis 274a des
Handelsgesetzbuchs2) entsprechen. 2Der Stichtag der Bilanz darf höchstens acht
Monate vor der Anmeldung des Beschlusses zur Eintragung in das Handels-
register liegen.
(3) 1Die Bilanz muß durch einen Abschlußprüfer darauf geprüft werden, ob

sie §§ 150, 152 dieses Gesetzes, §§ 242 bis 256a, 264 bis 274a des Handels-
gesetzbuchs2) entspricht. 2 Sie muß mit einem uneingeschränkten Bestätigungs-
vermerk versehen sein.
(4) 1Wenn die Hauptversammlung keinen anderen Prüfer wählt, gilt der

Prüfer als gewählt, der für die Prüfung des letzten Jahresabschlusses von der
Hauptversammlung gewählt oder vom Gericht bestellt worden ist. 2 Soweit sich
aus der Besonderheit des Prüfungsauftrags nichts anderes ergibt, sind auf die
Prüfung § 318 Abs. 1 Satz 3 und 4, § 319 Abs. 1 bis 4, § 319b Abs. 1, § 320
Abs. 1, 2, §§ 321, 322 Abs. 7 und § 323 des Handelsgesetzbuchs sowie bei einer
Gesellschaft, die Unternehmen von öffentlichem Interesse nach § 316a Satz 2
des Handelsgesetzbuchs2) ist, auch Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU)
Nr. 537/2014 entsprechend anzuwenden.
(5) Soweit sich aus der Besonderheit des Prüfungsauftrags nichts anderes

ergibt, ist auf die Prüfung der Bilanz von Versicherungsgesellschaften § 341k
des Handelsgesetzbuchs2) anzuwenden.
(6) Im Fall der Absätze 2 bis 5 gilt für das Zugänglichmachen der Bilanz und

für die Erteilung von Abschriften § 175 Abs. 2 sinngemäß.

§ 210 Anmeldung und Eintragung des Beschlusses. (1) 1Der Anmel-
dung des Beschlusses zur Eintragung in das Handelsregister ist die der Kapital-
erhöhung zugrunde gelegte Bilanz mit Bestätigungsvermerk, im Fall des § 209
Abs. 2 bis 6 außerdem die letzte Jahresbilanz, sofern sie noch nicht nach § 325
Abs. 1 des Handelsgesetzbuchs2) eingereicht ist, beizufügen. 2Die Anmelden-
den haben dem Gericht gegenüber zu erklären, daß nach ihrer Kenntnis seit
dem Stichtag der zugrunde gelegten Bilanz bis zum Tag der Anmeldung keine
Vermögensminderung eingetreten ist, die der Kapitalerhöhung entgegenstünde,
wenn sie am Tag der Anmeldung beschlossen worden wäre.
(2) Das Gericht darf den Beschluß nur eintragen, wenn die der Kapital-

erhöhung zugrunde gelegte Bilanz auf einen höchstens acht Monate vor der

1) Beachte hierzu Übergangsvorschrift in § 26k EGAktG (Nr. 2a).
2)Nr. 5.

6. Teil. Satzungsänderung. Kapitalbeschaffung u.a. §§ 209, 210 AktG 2
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Anmeldung liegenden Stichtag aufgestellt und eine Erklärung nach Absatz 1
Satz 2 abgegeben worden ist.
(3) Das Gericht braucht nicht zu prüfen, ob die Bilanzen den gesetzlichen

Vorschriften entsprechen.
(4) Bei der Eintragung des Beschlusses ist anzugeben, daß es sich um eine

Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln handelt.

§ 211 Wirksamwerden der Kapitalerhöhung. (1) Mit der Eintragung des
Beschlusses über die Erhöhung des Grundkapitals ist das Grundkapital erhöht.
(2) (aufgehoben)

§ 212 Aus der Kapitalerhöhung Berechtigte. 1Neue Aktien stehen den
Aktionären im Verhältnis ihrer Anteile am bisherigen Grundkapital zu. 2Ein
entgegenstehender Beschluß der Hauptversammlung ist nichtig.

§ 213 Teilrechte. (1) Führt die Kapitalerhöhung dazu, daß auf einen Anteil
am bisherigen Grundkapital nur ein Teil einer neuen Aktie entfällt, so ist dieses
Teilrecht selbständig veräußerlich und vererblich.
(2) Die Rechte aus einer neuen Aktie einschließlich des Anspruchs auf

Ausstellung einer Aktienurkunde können nur ausgeübt werden, wenn Teilrech-
te, die zusammen eine volle Aktie ergeben, in einer Hand vereinigt sind oder
wenn sich mehrere Berechtigte, deren Teilrechte zusammen eine volle Aktie
ergeben, zur Ausübung der Rechte zusammenschließen.

§ 2141) Aufforderung an die Aktionäre. (1) 1Nach der Eintragung des
Beschlusses über die Erhöhung des Grundkapitals durch Ausgabe neuer Aktien
hat der Vorstand unverzüglich die Aktionäre aufzufordern, die neuen Aktien
abzuholen. 2Die Aufforderung ist in den Gesellschaftsblättern bekanntzuma-
chen und gemäß § 67a zu übermitteln. 3 In der Bekanntmachung ist anzuge-
ben,
1. um welchen Betrag das Grundkapital erhöht worden ist,
2. in welchem Verhältnis auf die alten Aktien neue Aktien entfallen.
4 In der Bekanntmachung ist ferner darauf hinzuweisen, daß die Gesellschaft
berechtigt ist, Aktien, die nicht innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung
der Aufforderung abgeholt werden, nach dreimaliger Androhung für Rech-
nung der Beteiligten zu verkaufen.
(2) 1Nach Ablauf eines Jahres seit der Bekanntmachung der Aufforderung

hat die Gesellschaft den Verkauf der nicht abgeholten Aktien anzudrohen. 2Die
Androhung ist dreimal in Abständen von mindestens einem Monat in den
Gesellschaftsblättern bekanntzumachen. 3Die letzte Bekanntmachung muß vor
dem Ablauf von achtzehn Monaten seit der Bekanntmachung der Aufforderung
ergehen.
(3) 1Nach Ablauf eines Jahres seit der letzten Bekanntmachung der Andro-

hung hat die Gesellschaft die nicht abgeholten Aktien für Rechnung der
Beteiligten zum Börsenpreis und beim Fehlen eines Börsenpreises durch öffent-
liche Versteigerung zu verkaufen. 2 § 226 Abs. 3 Satz 2 bis 6 gilt sinngemäß.

1) Beachte hierzu Übergangsvorschrift in § 26j EGAktG (Nr. 2a).

2 AktG §§ 211–214 1. Buch. Aktiengesellschaft
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(4) 1Die Absätze 1 bis 3 gelten sinngemäß für Gesellschaften, die keine
Aktienurkunden ausgegeben haben. 2Die Gesellschaften haben die Aktionäre
aufzufordern, sich die neuen Aktien zuteilen zu lassen.

§ 215 Eigene Aktien. Teileingezahlte Aktien. (1) Eigene Aktien nehmen
an der Erhöhung des Grundkapitals teil.
(2) 1Teileingezahlte Aktien nehmen entsprechend ihrem Anteil am Grund-

kapital an der Erhöhung des Grundkapitals teil. 2Bei ihnen kann die Kapital-
erhöhung nicht durch Ausgabe neuer Aktien ausgeführt werden, bei Nenn-
betragsaktien wird deren Nennbetrag erhöht. 3 Sind neben teileingezahlten
Aktien volleingezahlte Aktien vorhanden, so kann bei volleingezahlten Nenn-
betragsaktien die Kapitalerhöhung durch Erhöhung des Nennbetrags der Ak-
tien und durch Ausgabe neuer Aktien ausgeführt werden; der Beschluß über
die Erhöhung des Grundkapitals muß die Art der Erhöhung angeben. 4Soweit
die Kapitalerhöhung durch Erhöhung des Nennbetrags der Aktien ausgeführt
wird, ist sie so zu bemessen, daß durch sie auf keine Aktie Beträge entfallen, die
durch eine Erhöhung des Nennbetrags der Aktien nicht gedeckt werden
können.

§ 216 Wahrung der Rechte der Aktionäre und Dritter. (1) Das Ver-
hältnis der mit den Aktien verbundenen Rechte zueinander wird durch die
Kapitalerhöhung nicht berührt.
(2) 1 Soweit sich einzelne Rechte teileingezahlter Aktien, insbesondere die

Beteiligung am Gewinn oder das Stimmrecht, nach der auf die Aktie geleisteten
Einlage bestimmen, stehen diese Rechte den Aktionären bis zur Leistung der
noch ausstehenden Einlagen nur nach der Höhe der geleisteten Einlage, erhöht
um den auf den Nennbetrag des Grundkapitals berechneten Hundertsatz der
Erhöhung des Grundkapitals zu. 2Werden weitere Einzahlungen geleistet, so
erweitern sich diese Rechte entsprechend. 3 Im Fall des § 271 Abs. 3 gelten die
Erhöhungsbeträge als voll eingezahlt.
(3) 1Der wirtschaftliche Inhalt vertraglicher Beziehungen der Gesellschaft zu

Dritten, die von der Gewinnausschüttung der Gesellschaft, dem Nennbetrag
oder Wert ihrer Aktien oder ihres Grundkapitals oder sonst von den bisherigen
Kapital- oder Gewinnverhältnissen abhängen, wird durch die Kapitalerhöhung
nicht berührt. 2Gleiches gilt für Nebenverpflichtungen der Aktionäre.

§ 217 Beginn der Gewinnbeteiligung. (1) Neue Aktien nehmen, wenn
nichts anderes bestimmt ist, am Gewinn des ganzen Geschäftsjahrs teil, in dem
die Erhöhung des Grundkapitals beschlossen worden ist.
(2) 1 Im Beschluß über die Erhöhung des Grundkapitals kann bestimmt

werden, daß die neuen Aktien bereits am Gewinn des letzten vor der Beschluß-
fassung über die Kapitalerhöhung abgelaufenen Geschäftsjahrs teilnehmen. 2 In
diesem Fall ist die Erhöhung des Grundkapitals zu beschließen, bevor über die
Verwendung des Bilanzgewinns des letzten vor der Beschlußfassung abgelaufe-
nen Geschäftsjahrs Beschluß gefaßt ist. 3Der Beschluß über die Verwendung
des Bilanzgewinns des letzten vor der Beschlußfassung über die Kapitalerhö-
hung abgelaufenen Geschäftsjahrs wird erst wirksam, wenn das Grundkapital
erhöht ist. 4Der Beschluß über die Erhöhung des Grundkapitals und der
Beschluß über die Verwendung des Bilanzgewinns des letzten vor der Be-
schlußfassung über die Kapitalerhöhung abgelaufenen Geschäftsjahrs sind nich-

6. Teil. Satzungsänderung. Kapitalbeschaffung u.a. §§ 215–217 AktG 2
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tig, wenn der Beschluß über die Kapitalerhöhung nicht binnen drei Monaten
nach der Beschlußfassung in das Handelsregister eingetragen worden ist. 5Der
Lauf der Frist ist gehemmt, solange eine Anfechtungs- oder Nichtigkeitsklage
rechtshängig ist.

§ 218 Bedingtes Kapital. 1Bedingtes Kapital erhöht sich im gleichen Ver-
hältnis wie das Grundkapital. 2 Ist das bedingte Kapital zur Gewährung von
Umtauschrechten an Gläubiger von Wandelschuldverschreibungen beschlossen
worden, so ist zur Deckung des Unterschieds zwischen dem Ausgabebetrag der
Schuldverschreibungen und dem höheren geringsten Ausgabebetrag der für sie
zu gewährenden Bezugsaktien insgesamt eine Sonderrücklage zu bilden, soweit
nicht Zuzahlungen der Umtauschberechtigten vereinbart sind.

§ 219 Verbotene Ausgabe von Aktien und Zwischenscheinen. Vor der
Eintragung des Beschlusses über die Erhöhung des Grundkapitals in das Han-
delsregister dürfen neue Aktien und Zwischenscheine nicht ausgegeben wer-
den.

§ 220 Wertansätze. 1Als Anschaffungskosten der vor der Erhöhung des
Grundkapitals erworbenen Aktien und der auf sie entfallenen neuen Aktien
gelten die Beträge, die sich für die einzelnen Aktien ergeben, wenn die
Anschaffungskosten der vor der Erhöhung des Grundkapitals erworbenen Ak-
tien auf diese und auf die auf sie entfallenen neuen Aktien nach dem Verhältnis
der Anteile am Grundkapital verteilt werden. 2Der Zuwachs an Aktien ist nicht
als Zugang auszuweisen.

Fünfter Unterabschnitt. Wandelschuldverschreibungen.
Gewinnschuldverschreibungen

§ 221 [Wandel-, Gewinnschuldverschreibungen] (1) 1 Schuldverschrei-
bungen, bei denen den Gläubigern oder der Gesellschaft ein Umtausch- oder
Bezugsrecht auf Aktien eingeräumt wird (Wandelschuldverschreibungen), und
Schuldverschreibungen, bei denen die Rechte der Gläubiger mit Gewinnantei-
len von Aktionären in Verbindung gebracht werden (Gewinnschuldverschrei-
bungen), dürfen nur auf Grund eines Beschlusses der Hauptversammlung aus-
gegeben werden. 2Der Beschluß bedarf einer Mehrheit, die mindestens drei
Viertel des bei der Beschlußfassung vertretenen Grundkapitals umfaßt. 3Die
Satzung kann eine andere Kapitalmehrheit und weitere Erfordernisse bestim-
men. 4§ 182 Abs. 2 gilt.
(2) 1Eine Ermächtigung des Vorstandes zur Ausgabe von Wandelschuldver-

schreibungen kann höchstens für fünf Jahre erteilt werden. 2Der Vorstand und
der Vorsitzende des Aufsichtsrats haben den Beschluß über die Ausgabe der
Wandelschuldverschreibungen sowie eine Erklärung über deren Ausgabe beim
Handelsregister zu hinterlegen. 3Ein Hinweis auf den Beschluß und die Erklä-
rung ist in den Gesellschaftsblättern bekanntzumachen.
(3) Absatz 1 gilt sinngemäß für die Gewährung von Genußrechten.
(4) 1Auf Wandelschuldverschreibungen, Gewinnschuldverschreibungen und

Genußrechte haben die Aktionäre ein Bezugsrecht. 2Die §§ 186 und 193 Abs. 2
Nr. 4 gelten sinngemäß.

2 AktG §§ 218–221 1. Buch. Aktiengesellschaft
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Dritter Abschnitt. Maßnahmen der Kapitalherabsetzung
Erster Unterabschnitt. Ordentliche Kapitalherabsetzung

§ 222 Voraussetzungen. (1) 1Eine Herabsetzung des Grundkapitals kann
nur mit einer Mehrheit beschlossen werden, die mindestens drei Viertel des bei
der Beschlußfassung vertretenen Grundkapitals umfaßt. 2Die Satzung kann
eine größere Kapitalmehrheit und weitere Erfordernisse bestimmen.
(2) 1 Sind mehrere Gattungen von stimmberechtigten Aktien vorhanden, so

bedarf der Beschluß der Hauptversammlung zu seiner Wirksamkeit der Zu-
stimmung der Aktionäre jeder Gattung. 2Über die Zustimmung haben die
Aktionäre jeder Gattung einen Sonderbeschluß zu fassen. 3 Für diesen gilt
Absatz 1.
(3) In dem Beschluß ist festzusetzen, zu welchem Zweck die Herabsetzung

stattfindet, namentlich ob Teile des Grundkapitals zurückgezahlt werden sollen.
(4) 1Die Herabsetzung des Grundkapitals erfordert bei Gesellschaften mit

Nennbetragsaktien die Herabsetzung des Nennbetrags der Aktien. 2 Soweit der
auf die einzelne Aktie entfallende anteilige Betrag des herabgesetzten Grund-
kapitals den Mindestbetrag nach § 8 Abs. 2 Satz 1 oder Abs. 3 Satz 3 unter-
schreiten würde, erfolgt die Herabsetzung durch Zusammenlegung der Aktien.
3Der Beschluß muß die Art der Herabsetzung angeben.

§ 223 Anmeldung des Beschlusses. Der Vorstand und der Vorsitzende des
Aufsichtsrats haben den Beschluß über die Herabsetzung des Grundkapitals zur
Eintragung in das Handelsregister anzumelden.

§ 224 Wirksamwerden der Kapitalherabsetzung.Mit der Eintragung des
Beschlusses über die Herabsetzung des Grundkapitals ist das Grundkapital
herabgesetzt.

§ 225 Gläubigerschutz. (1) 1Den Gläubigern, deren Forderungen begrün-
det worden sind, bevor die Eintragung des Beschlusses bekanntgemacht worden
ist, ist, wenn sie sich binnen sechs Monaten nach der Bekanntmachung zu
diesem Zweck melden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung
verlangen können. 2Die Gläubiger sind in einer Bekanntmachung zu der
Eintragung auf dieses Recht hinzuweisen. 3Das Recht, Sicherheitsleistung zu
verlangen, steht Gläubigern nicht zu, die im Fall des Insolvenzverfahrens ein
Recht auf vorzugsweise Befriedigung aus einer Deckungsmasse haben, die nach
gesetzlicher Vorschrift zu ihrem Schutz errichtet und staatlich überwacht ist.
(2) 1Zahlungen an die Aktionäre dürfen auf Grund der Herabsetzung des

Grundkapitals erst geleistet werden, nachdem seit der Bekanntmachung der
Eintragung sechs Monate verstrichen sind und nachdem den Gläubigern, die
sich rechtzeitig gemeldet haben, Befriedigung oder Sicherheit gewährt worden
ist. 2Auch eine Befreiung der Aktionäre von der Verpflichtung zur Leistung
von Einlagen wird nicht vor dem bezeichneten Zeitpunkt und nicht vor
Befriedigung oder Sicherstellung der Gläubiger wirksam, die sich rechtzeitig
gemeldet haben.
(3) Das Recht der Gläubiger, Sicherheitsleistung zu verlangen, ist unabhän-

gig davon, ob Zahlungen an die Aktionäre auf Grund der Herabsetzung des
Grundkapitals geleistet werden.

6. Teil. Satzungsänderung. Kapitalbeschaffung u.a. §§ 222–225 AktG 2
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§ 226 Kraftloserklärung von Aktien. (1) 1 Sollen zur Durchführung der
Herabsetzung des Grundkapitals Aktien durch Umtausch, Abstempelung oder
durch ein ähnliches Verfahren zusammengelegt werden, so kann die Gesell-
schaft die Aktien für kraftlos erklären, die trotz Aufforderung nicht bei ihr
eingereicht worden sind. 2Gleiches gilt für eingereichte Aktien, welche die
zum Ersatz durch neue Aktien nötige Zahl nicht erreichen und der Gesellschaft
nicht zur Verwertung für Rechnung der Beteiligten zur Verfügung gestellt sind.
(2) 1Die Aufforderung, die Aktien einzureichen, hat die Kraftloserklärung

anzudrohen. 2Die Kraftloserklärung kann nur erfolgen, wenn die Aufforderung
in der in § 64 Abs. 2 für die Nachfrist vorgeschriebenen Weise bekanntgemacht
worden ist. 3Die Kraftloserklärung geschieht durch Bekanntmachung in den
Gesellschaftsblättern. 4 In der Bekanntmachung sind die für kraftlos erklärten
Aktien so zu bezeichnen, daß sich aus der Bekanntmachung ohne weiteres
ergibt, ob eine Aktie für kraftlos erklärt ist.
(3) 1Die neuen Aktien, die an Stelle der für kraftlos erklärten Aktien aus-

zugeben sind, hat die Gesellschaft unverzüglich für Rechnung der Beteiligten
zum Börsenpreis und beim Fehlen eines Börsenpreises durch öffentliche Ver-
steigerung zu verkaufen. 2 Ist von der Versteigerung am Sitz der Gesellschaft
kein angemessener Erfolg zu erwarten, so sind die Aktien an einem geeigneten
Ort zu verkaufen. 3Zeit, Ort und Gegenstand der Versteigerung sind öffentlich
bekanntzumachen. 4Die Beteiligten sind besonders zu benachrichtigen; die
Benachrichtigung kann unterbleiben, wenn sie untunlich ist. 5Bekannt-
machung und Benachrichtigung müssen mindestens zwei Wochen vor der
Versteigerung ergehen. 6Der Erlös ist den Beteiligten auszuzahlen oder, wenn
ein Recht zur Hinterlegung besteht, zu hinterlegen.

§ 227 Anmeldung der Durchführung. (1) Der Vorstand hat die Durch-
führung der Herabsetzung des Grundkapitals zur Eintragung in das Handels-
register anzumelden.
(2) Anmeldung und Eintragung der Durchführung der Herabsetzung des

Grundkapitals können mit Anmeldung und Eintragung des Beschlusses über
die Herabsetzung verbunden werden.

§ 228 Herabsetzung unter den Mindestnennbetrag. (1) Das Grundkapi-
tal kann unter den in § 7 bestimmten Mindestnennbetrag herabgesetzt werden,
wenn dieser durch eine Kapitalerhöhung wieder erreicht wird, die zugleich mit
der Kapitalherabsetzung beschlossen ist und bei der Sacheinlagen nicht fest-
gesetzt sind.
(2) 1Die Beschlüsse sind nichtig, wenn sie und die Durchführung der Erhö-

hung nicht binnen sechs Monaten nach der Beschlußfassung in das Handels-
register eingetragen worden sind. 2Der Lauf der Frist ist gehemmt, solange eine
Anfechtungs- oder Nichtigkeitsklage rechtshängig ist. 3Die Beschlüsse und die
Durchführung der Erhöhung des Grundkapitals sollen nur zusammen in das
Handelsregister eingetragen werden.

Zweiter Unterabschnitt. Vereinfachte Kapitalherabsetzung

§ 229 Voraussetzungen. (1) 1Eine Herabsetzung des Grundkapitals, die
dazu dienen soll, Wertminderungen auszugleichen, sonstige Verluste zu decken
oder Beträge in die Kapitalrücklage einzustellen, kann in vereinfachter Form

2 AktG §§ 226–229 1. Buch. Aktiengesellschaft


